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• Rahmenbedingungen
GeoIG/GeoIV/Zeitplan

• Harmonisierung
was verstehen wir darunter?

• Stand der Arbeiten

• Ausblick
offene Punkte, nächste Schritte

Agenda
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Geoinformationsgesetz
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Zeitplan für die Einführung der 

„Minimalen Geodatenmodelle“

Bundesratsbeschluss vom 21.05.2008

Die interdepartementale Koordinationsgruppe für geo-
grafische Information und geografische Informations-
systeme* (GKG) wird beauftragt, einen Zeitplan inkl. 
Prioritäten für die Einführung der Geodatenmodelle 
[für die Geobasisdaten des Bundesrechts] festzu-
legen und den Kantonen mitzuteilen.

* Koordinationsorgan für Geoinformation des Bundes
(gemäss Art. 48 GeoIV)
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Sammlung der Geobasisdatensätze 

des Bundesrechts

• Der Anhang 1 der Geoinformationsverordnung GeoIV 
enthält einen Katalog der Geobasisdaten des Bun-
desrechts (insgesamt 175 Einträge).

• Als Konkretisierung dieses Katalogs ist eine tech-
nische Ergänzung abgeleitet worden. Diese enthält 
zu jedem Eintrag des juristischen Katalogs, bei der 
die Zuständigkeit bei einer Bundesstelle liegt, alle 
beim entsprechenden Amt physisch vorhandenen 
bzw. in Erarbeitung stehenden Geobasisdatensätze 
(insgesamt 285 Datensätze).
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Einführungsplan für die „Minimalen 

Geodatenmodelle“ (I)

• Basierend auf dem zeitlichen Bearbeitungsrahmen 
der GKG und dem Umfang der Sammlung der Geo-
basisdatensätze des Bundesrechts haben die Bun-
desstellen den Zeitplan erarbeitet. 

• Die GKG hat diesen Zeitplan zusammen mit dem 
erläuternden Text als so genannten Einführungsplan 
am 17. Dezember 2008 bundintern verabschiedet.

• Der Einführungsplan wurde den Kantonen am 29. 
Januar 2009 verschickt; Termin für die Abgabe der 
Stellungnahmen: 31. März 2009.
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Einführungsplan für die „Minimalen 

Geodatenmodelle“ (II)
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Zeitplan für die Einführung der Geo-

datenmodelle (I)

• Zeitplan mit den Kommentaren der Kantone wurde 
allen betroffenen Amtsstellen des Bundes zugestellt, 
mit dem Auftrag, eine Bereinigung ihrer Datensätze 
bezüglich „Bezeichnung Geobasisdatensatz“ und 
„Termin Minimalmodell“ vorzunehmen.

• Diese Bereinigung wurde unter gebührendem Ein-
bezug der Kantone, die sich zum jeweiligen Daten-
satz geäussert haben, vorgenommen.
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Zeitplan für die Einführung der Geo-

datenmodelle (II)
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Zeitplan für die Einführung der Geo-

datenmodelle (III)
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www.geo.admin.ch
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Grundsätze zum GeoIG

GeoIG Art. 1  Zweck

Dieses Gesetz bezweckt, dass Geodaten über das 
Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft den 
Behörden von Bund, Kantonen und Gemeinden sowie 
der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Wissenschaft 
für eine breite Nutzung, nachhaltig, aktuell, rasch, 
einfach, in der erforderlichen Qualität und zu 
angemessenen Kosten zur Verfügung stehen.
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Qualitative und technische 

Harmonisierung (I)

GeoIG Art. 4 Harmonisierung

1 Die qualitativen und technischen  Anforderungen an 
Geodaten und Geometadaten sind so festzulegen, dass 
ein einfacher Austausch und eine breite Nutzung
möglich sind.
2 International oder national anerkannte Normen für 
Geodaten und Geometadaten sind in den Ausfüh-
rungsvorschriften des Geoinformationsrechts soweit 
möglich und fachlich sinnvoll zu berücksichtigen.
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GeoIG Art. 5 Geobasisdaten des Bundesrechts
1 Der Bundesrat legt in einem Katalog die Geobasisdaten des 
Bundesrechts fest.
2 Er erlässt Vorschriften über die qualitativen und technischen Anfor-
derungen an Geobasisdaten des Bundesrechts, insbesondere über:
a. die geodätischen Bezugssysteme und Bezugsrahmen;
b. die Geodatenmodelle;
c. die Darstellungsmodelle;
d. den Detaillierungsgrad;
e. die Qualität;
f.  das Erheben und Nachführen;
g. den Austausch;
h. die räumliche Abgrenzung.
3 Er kann das Bundesamt für Landestopografie oder das fachlich 
zuständige Amt ermächtigen, technische Vorschriften für Geobasis-
daten des Bundesrechts zu erlassen und fachliche Empfehlungen 
abzugeben.

Qualitative und technische 

Harmonisierung (II)
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GeoIG Art. 6 Geometadaten
1 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die qualitativen und 
technischen Anforderungen an Geometadaten, die sich auf 
Geobasisdaten beziehen, insbesondere über:

a. den Inhalt;
b. die Datenmodelle;
c. den Detaillierungsgrad;
d. die Qualität;
e. das Erheben und Nachführen;
f. den Austausch.

2 Er kann das Bundesamt für Landestopografie oder das 
fachlich zuständige Amt ermächtigen, technische Vorschriften 
für Geometadaten zu erlassen und fachliche Empfehlungen 
abzugeben.

Qualitative und technische 

Harmonisierung (III)
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FAQ (Häufig gestellte Fragen)
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Geodatenmodelle in Erarbeitung 
(unterschiedlich fortgeschritten)

• Rahmenmodell für den ÖREB-Kataster

• Schutzgebiete und Biotopinventare

• Inventar schützenswerter Ortsbilder

• Topografisches Landschaftsmodell

• Geologie

• Nutzungsplanung

• Kernkraftwerke (Notfallzonen)

• Seilbahnen

• Tierseuchen

• Waldreservate

• Gefahrenkarten

• ...
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Zusammenarbeit Kantone

• monatliche Treffen mit Kurt Spälti (mandatiert durch 
die IKGEO) mit dem Ziel, die Zusammenarbeit 
zwischen Bund und Kantonen im Geoinformations-
bereich zu fördern

• gegenseitige Information

• erarbeiten eines Portfolios aller Modellierungs-
vorhaben (FIG’s, Stand der Arbeiten etc.)

• ...

• Teilnahme am IKGEO-Workshop „Datenharmoni-
sierung“ vom 2. Juni 2010
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Ausblick (I)

• Empfehlungen zur Modellierung nicht-vektorieller
Geodaten

• Empfehlungen zur Geodatenmodellierung allgemein

• Aufbau eines Modelrepository, so dass auch Soft-
ware die Modelle findet und einer Webseite, um die 
Dokumentation der Modelle herunterladen zu 
können (Prosabeschreibung/Objektkatalog, UML-
Diagramm, INTERLIS-Beschreibung)

• Erarbeitung eines Kernmodells

• Regeln für den Umgang mit der Mehrsprachigkeit
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Ausblick (II)

• Aufbau eines Monitorings der Geobasisdaten des 
Bundesrechts für die minimalen Modelle, Metadaten, 
Geodienste, Historisierung/Archivierung (in enger 
Zusammenarbeit mit den Kantonen, falls die 
Zuständigkeit nicht allein beim Bund liegt)

• Abnahmekriterien für die minimalen Modelle bzw. für 
Geodienste (inhaltlich; technisch über Standard 
eCH-0056 geregelt) festlegen 
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Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Informationen im Internet

http://www.geo.admin.ch/internet/geoportal/de/home/
topics/geobasedata.html

Kontakt

Rolf Zürcher, Tel. 031 963 24 06 

E-Mail: rolf.zuercher@swisstopo.ch
oder infokogis@swisstopo.ch


